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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBI. I S. 4147) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet das Bezirk-
samt Lichtenberg von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 11-57a vom 24. September 2018 mit Deck-

blatt vom 23. Oktober 2020 für eine Teilfläche des Grundstücks 
Wandlitzstraße 18, 22 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst, 
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für den Fachbe-

reich Vermessung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können bei der für den 
Fachbereich Stadtplanung sowie für den Fachbereich Bau- und 
Wohnungsaufsicht/Untere Denkmalschutzbehörde zuständigen Ab-
teilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. April 2022 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Michael  G r u n s t
Bezirksbürgermeister

Kevin  H ö n i c k e
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 

Bürgerdienste und Arbeit

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-57a 

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst
Vom 6. April 2022
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-107  

im Bezirk Spandau, Ortsteil Siemensstadt
Vom 6. April 2022

Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist,  
in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. September 
2021 (GVBl. S. 1119) geändert worden ist, verordnet das Bezirks-
amt Spandau von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-107 vom 4. Juli 2019 mit Deckblatt vom  

4. September 2020 für die Grundstücke Saatwinkler Damm 235 und 
die westliche Teilfläche des Grundstücks Saatwinkler Damm 185, 
Kleingartenanlage Kleingartenverein Am Rohrdamm sowie einen 
Abschnitt des Saatwinkler Damms im Bezirk Spandau, Ortsteil 
Siemensstadt, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Span-

dau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinforma-
tion, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- 
und Naturschutz, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung 
und Fachbereich Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Ver-
ordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Spandau von Berlin 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Verletzungen oder 
Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 
Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. April 2022

Bezirksamt Spandau von Berlin

Dr. Carola  B r ü c k n e r
Bezirksbürgermeisterin

Thorsten  S c h a t z
Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die Veränderungssperre 5-129 B/64  
im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

Vom 13. April 2022

nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 Baugesetzbuch) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Spandau von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. April 2022

Bezirksamt Spandau von Berlin

Dr. Carola  B r ü c k n e r
Bezirksbürgermeisterin

Thorsten  S c h a t z
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1119) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt 
Spandau von Berlin:

§ 1
Für das Grundstück Nonnendammallee 128 im Bezirk Spandau, 

Ortsteil Haselhorst, für das das Bezirksamt die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre ge-
mäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen 
Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadt-
planung, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
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